
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien 
Auszüge aus der Sitzung am 16.06.2020 

 
 
Top 6: Landesförderung zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen 
- Neufestlegung der plusKITAs ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 
Dringlichkeitsentscheidung gem. § 3 AG - KJHG - NRW in Verbindung mit § 60 Absatz 
2 GO NRW  
 

 
 
Top 7: Änderung der Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der in Gelsenkirchen bestehenden 
Tageseinrichtungen für Kinder und für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege 
(Elternbeitragssatzung) vom 20. Dezember 2019  
 
Durch die KiBiz-Novellierung mit Gültigkeit ab dem 01.08.2020 sind Änderungen der 
Beitragssatzung erforderlich.  
 
a) Der neue Gesetzestext ist systematisch neu aufgebaut worden, so dass sich 
übernommene Regelungen nunmehr in anderen Paragraphen wiederfinden. Analog dazu 
sind die in der Satzung befindlichen Verweise auf gesetzliche Regelungen mit Angabe der 
neuen Paragraphen zu versehen.  
 
b) Der neue § 50 des KiBiz regelt die gesetzliche Elternbeitragsfreiheit. Danach ist die 
Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch 
Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ab Beginn 
des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung 
beitragsfrei.  
 
Durch die neue Satzung ergeben sich finanzielle Auswirkungen für die Stadt Gelsenkirchen. 
Die Ausweitung der Beitragsbefreiung führt unmittelbar zu Einnahmeausfällen. Gleichzeitig 
regelt die Neufassung des Kinderbildungsgesetzes im § 50 Abs. 2 die Erweiterung der 
bestehenden Ausgleichszahlungen durch das Land.  
Die zu erwartenden Beitragsausfälle werden im Kindergartenjahr 2020/2021 
voraussichtlich 1.567.000,- € betragen. Die zusätzlichen Einnahmen durch die 
Ausgleichzahlungen des Landes für das zweite beitragsfreie Jahr werden im KG-Jahr 
2020/2021 voraussichtlich 2.080.000,- € betragen.  
 

 
 



Anlage zu Top 7: es ergeben sich keine Veränderungen zur veröffentlichten Elternbeitragstabelle 
(s. aktuelle Tabelle im Internet Stand 117.06.2020 unter https://www.gekita.de/fileadmin/dokumente/Beitragstabelle01082008.pdf) 
 

 
 
 
Top 8: Landesförderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten gemäß § 48 
Kinderbildungsgesetz ab dem 1. August 2020 – Beschlussvorlage einstimmig angenommen 
 
• Kinderhaus Rasselbande:  
Das Kinderhaus Rasselbande bietet am Standort Arenapark, Adenauerallee 116a, eine 
tägliche Öffnungszeit von 11 Stunden bei maximal zehn Schließtagen im Jahr an. Eine 
Betreuung während der Schulferien ist möglich. Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre 
gebuchte Betreuungszeit, ohne Zeitvorgaben durch den Träger, innerhalb der gesamten 
Öffnungszeit festzulegen. Dabei kann eine monatliche Anpassung der Regelbetreuungszeit 
erfolgen. Darüber hinaus können bei Bedarf benötigte ergänzende Betreuungsbausteine 
unkompliziert dazu gebucht werden.  
Zusätzlich bietet das Konzept auch Angebote zur punktuellen Notfallbetreuung 
(Spontanbetreuung) für Kinder von 3-12 Jahren an.  
 
• Ev. Kindergartengemeinschaft:  
In den Tageseinrichtungen Eppmannsweg (Familienzentrum Hassel-Lukas) werden die 
Schließungstage auf null reduziert. Dadurch ergibt sich im Stadtteil Hassel ein ganzjährig 
durchgängiges Betreuungsangebot für die Eltern, auch während der Schulferien.  
 
• GeKita:  
Der Arbeitsmarkt fordert zunehmend flexiblere Arbeitszeiten. Familien und Alleinerziehende 
müssen in ihrer Lebensplanung mehr und mehr die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
vorsehen. Mit Blick auf Gelsenkirchen als familienfreundliche Stadt ist die Maßnahme der 
erweiterten Öffnungszeiten von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr für berufstätige Eltern sehr wichtig. 
Das Angebot der erweiterten Öffnungszeiten implementiert dabei nicht grundsätzlich eine 
Verlängerung der Betreuungszeiten, sondern eine passgenaue Angebotsstruktur. 
GeKita bietet daher in zehn städtischen Tageseinrichtungen für Kinder erweiterte 
Öffnungszeiten in der Zeit von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr und 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr an. Eine 
Tageseinrichtung bietet darüber hinaus eine Samstagsbetreuung an.  



 

 
 
 
Top 9: Novellierung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 1. August 2020 
 

 
 

 



 
 

 
 
Top 10: Programm zur Ausbauplanung der Plätze in Kindertageseinrichtungen in 
Gelsenkirchen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Neue Betreuungsplätze 
 

• Katholische Kita-Zweckverband - Kita St. Michael (03/2020):  90 Plätze 
• GeKita Blumenstraße (04/2020):      45 Plätze 
• GeKita Olgastraße (05/2020):       75 Plätze  
• GeKita Galoppi Am Bowengarten (05/2020):     75 Plätze 
• GeKita Freytagstraße:       75 Plätze 

kurzzeitig sind Kinder und GeKita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der GeKita-
Einrichtung an der Rheinischen Straße eingezogen, da diese wegen eines 
Wasserschadens vorübergehend geschlossen werden musste.  
Voraussichtlich ab 08/ 2020 sollen hier jedoch mit dem Start des neuen Kitajahres auch 
Kinder aus dem Einzugsgebiet einen Kitaplatz erhalten.    

 
 
Weitere Planungen / Aussichten 
 

• Ev. Kinder- und Jugendhaus: Erweiterung des Förderkörbchen um 20 Plätze ab 
08/2020 

• GeKita Depandance Wilhelminenstr. (ehemalige Sparkassen-Filiale) 
• GeKita Cranger Str. (Erweiterung durch Nutzung der ehemalige Kinderhaus 

Rasselbande gGmbH Depandance): Erweiterung um 20 weitere Plätze  
• GeKita Bochumer Straße: Erweiterung um 30 weitere Plätze  
• GeKita Kanzlerstraße: Baustart für 07/2020 geplant 
• DRK: Bauantrag läuft, Fertigstellungsziel Frühjahr 2021 
• St. Augustinus gGmbH: Gespräch über eine Waldkita mit 50 Plätzen in Ückendorf 
• Sozialwerk St. Georg e.V.: Einrichtung Schalke-Nord 
• Einrichtung Nähe Hof Holz für 2022/2023 

 
Erste lose Gespräche für neue Einrichtung 

• Leithe Straße 
• Almastraße (Steppke e.V. + Investor) 
• Gartenbruch 
• Polsumer Str. (in einem Kirchengebäude) 
• Buddestraße 
• im Stadtteil Scholven (Caritas und kirchliche Trägerschaft) 

 



 
 
 
Top 11: Einführung eines Online-Vormerksystems zur Bedarfsanmeldung von 
Betreuungsplätzen in der Kindertagesbetreuung  
 
Das digitale Online-Vormerksystem wird „Kitaplaner Stadt Gelsenkirchen“ heißen. 
Die technischen Voraussetzungen wurden geschaffen und nach den Sommerferien werden 
die User-Schulungen für alle Leitungen und stv. Leitungen aller Trägerschaften durch den 
Hersteller Firma Arxes-Tolina erfolgen. Das System soll ab Oktober 2020 online zur 
Verfügung stehen. 
 
Durch die Einführung des Kita-Planer 2 in Gelsenkirchen sind folgende Vorteile zu erwarten:  
 
Für die Eltern:  

• Ein einheitlicher Überblick über alle Kitas und Tagespflegepersonen in Gelsenkirchen 
online  

• Vormerkung von zu Hause aus  
• Nur einmalige Dateneingabe im Benutzerkonto 

 
Für die Kitas / Tagespflege:  

• Keine Mehrfacheingaben von Eltern  
• Doppelanmeldungen werden erkannt  
• Automatisierte Wartelistenbereinigung  
 

Für freie Träger:  
• Stetiger Überblick zur Belegung der eigenen Einrichtungen  
• Einstellung einheitlicher Dokumentenvorlagen möglich  
• Kostenlose Nutzung  

Für die Stadt Gelsenkirchen:  
• Gezielte Vermittlung von freien Plätzen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs möglich  
• Exakte und schnelle Datenauswertung zur Bedarfsplanung  
• Hinterlegung aller Statistiken möglich 


